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Verordnung 
vom 20. März 2020 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen zur Bekämpfung des 

Coronavirus (COVID-19) 

Aufgrund von Art. 40 und in Übereinstimmung mit Art. 7 des Bun-
desgesetzes vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG), SR 818.101, Art. 65 
des Gesundheitsgesetzes (GesG) vom 13. Dezember 2007, LGBl. 2008 
Nr. 30, Art. 28 und 33 des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, LGBl. 1995 Nr. 68, sowie Art. 28 der Ver-
ordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten 
der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex)1, LGBl. 2016 Nr. 
328, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Bekämp-
fung des Coronavirus (COVID-19), LGBl. 2020 Nr. 94, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

 
1 ABl. L 77 vom 23. März 2016, S. 1. 
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Art. 6a 

Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln 

1) Postanbieter sind ermächtigt, der Bevölkerung online bestellte Le-
bensmittel und Gegenstände für den täglichen Bedarf an sieben Tagen 
pro Woche zuzustellen. 

2) Eine Ausnahmebewilligung des Amtes für Volkswirtschaft für 
Sonntagsarbeit und eine Ausnahmebewilligung vom Sonntagsfahrverbot 
für entsprechende Versorgungsfahrten sind dafür nicht erforderlich. 

3) In Anwendung von Art. 2 des Strassenverkehrsgesetzes sind die 
Postanbieter für Fahrten nach Abs. 1 zudem von der Einhaltung von 
Fahrverboten und anderen Verkehrsbeschränkungen, insbesondere in 
Fussgängerzonen, befreit. 

Art. 6b 

Grundversorgung durch die Post 

Die Regierung kann auf begründeten Antrag der Post die lokale, re-
gionale oder überregionale vorübergehende Einschränkung oder die 
vorübergehende punktuelle Einstellung von Diensten der Grundversor-
gung in den Bereichen Postdienst und Dienstleistungen des Zahlungs-
verkehrs gemäss Postgesetz genehmigen. Der Waren- und Zahlungsver-
kehr gemäss Postgesetz muss wenn immer möglich aufrechterhalten 
werden. 

Art. 6c 

Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum 

1) Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentli-
chen Raum, namentlich auf öffentlichen Plätzen, auf Spazierwegen und 
in Parkanlagen, sind verboten. 

2) Bei Versammlungen von bis zu fünf Personen ist gegenüber ande-
ren Personen ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. 

3) Die Landespolizei und die Gemeindepolizei sorgen für die Einhal-
tung der Vorgaben im öffentlichen Raum. 
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Art. 6d 

Präventionsmassnahmen auf Baustellen und in der Industrie 

1) Die Arbeitgeber im Bauhaupt- und -nebengewerbe und in der In-
dustrie sind verpflichtet, die Empfehlungen der Regierung und des Am-
tes für Gesundheit betreffend Hygiene und sozialer Distanz einzuhalten. 
Hierzu sind namentlich die Anzahl der anwesenden Personen auf Bau-
stellen oder in Betrieben entsprechend zu limitieren, die Baustellen- und 
Betriebsorganisation anzupassen und Menschenansammlungen von mehr 
als fünf Personen in Pausenräumen und Kantinen zu verhindern. 

2) In Anwendung der Gesundheitsschutzbestimmungen von Art. 6 
des Arbeitsgesetzes obliegt der Vollzug von Abs. 1 den nach dem Ar-
beitsgesetz und dem Unfallversicherungsgesetz zuständigen Behörden. 

3) Die zuständigen Vollzugsbehörden können einzelne Betriebe oder 
Baustellen schliessen, falls die Pflichten nach Abs. 1 nicht eingehalten 
werden. 

Art. 7a Abs. 2 bis 5 

2) Gesundheitseinrichtungen nach Art. 5 Abs. 3 Bst. n, insbesondere 
Spitäler und Kliniken, Arztpraxen und Zahnarztpraxen, ist es verboten, 
nicht dringend angezeigte medizinische Untersuchungen, Behandlungen 
und Therapien (Eingriffe) durchzuführen. 

3) Als nicht dringend angezeigt gelten namentlich Eingriffe, die: 
a) zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können, ohne dass 

bei der betroffenen Person Nachteile zu erwarten sind, die über ge-
ringe physische und psychische Beschwerden und Beeinträchtigun-
gen hinausgehen; oder 

b) überwiegend oder vollständig ästhetischen Zwecken, der Steigerung 
der Leistungsfähigkeit oder dem Wohlbefinden dienen. 

4) Gesundheitseinrichtungen dürfen gesetzliche, aus Gründen der 
Arbeitssicherheit vorgeschriebene Eingriffe bei Personen vornehmen, die 
insbesondere in der Gesundheitsversorgung, im Bevölkerungs- und Zi-
vilschutz sowie in Behörden und Organisationen für Rettung sowie für 
öffentliche Sicherheit und Ordnung tätig sind oder hierzu vorgesehen sind. 
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5) In den Spitalabteilungen, die infolge der COVID-19-Erkran-
kungen eine massive Zunahme der Arbeit erfahren, ist die Geltung der 
Bestimmungen des Arbeitsgesetzes betreffend die Arbeits- und Ruhezei-
ten so lange sistiert, wie es die ausserordentliche Lage erfordert. Die 
Arbeitgeber sind aber weiterhin verantwortlich für den Schutz der Ge-
sundheit ihrer Arbeitnehmer und müssen insbesondere dafür sorgen, 
dass diesen ausreichende Ruhezeiten gewährt werden. 

Art. 7c 

Pflicht der Arbeitgeber 

1) Arbeitgeber ermöglichen ihren besonders gefährdeten Arbeitneh-
mern, ihre Arbeitsverpflichtungen von zu Hause aus zu erledigen. Sie 
treffen zu diesem Zweck die geeigneten organisatorischen und techni-
schen Massnahmen. 

2) Können Arbeitstätigkeiten aufgrund der Art der Tätigkeit oder 
mangels realisierbarer Massnahmen nur am üblichen Arbeitsort erbracht 
werden, so sind die Arbeitgeber verpflichtet, mit geeigneten organisatori-
schen und technischen Massnahmen die Einhaltung der Empfehlungen 
der Regierung und des Amtes für Gesundheit betreffend Hygiene und 
sozialer Distanz sicherzustellen. 

3) Ist es bei besonders gefährdeten Arbeitnehmern nach Art. 7b Abs. 2 
nicht möglich, im Rahmen der Abs. 1 und 2 ihre Arbeitsverpflichtungen 
zu erledigen, so werden sie vom Arbeitgeber unter Lohnfortzahlung 
beurlaubt. 

4) Arbeitnehmer machen ihre besondere Gefährdung durch eine per-
sönliche Erklärung geltend. Der Arbeitgeber kann ein ärztliches Attest 
verlangen. 

Überschrift vor Art. 7d 

VI. Strafbestimmungen 
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Art. 7d Sachüberschrift, Abs. 2 und 3 

Vergehen und Übertretungen 

2) Wer gegen das Verbot von Menschenansammlungen im öffentli-
chen Raum nach Art. 6c verstösst, wird von der Regierung wegen Über-
tretung mit einer Busse bis zu 1 000 Franken bestraft. 

3) Verstösse gegen das Verbot von Menschenansammlungen im öf-
fentlichen Raum nach Art. 6c können im Verfahren nach dem Ord-
nungsbussengesetz mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken geahndet 
werden. 

Anhang 

Der bisherige Anhang wird durch nachfolgenden Anhang ersetzt: 

Anhang 
(Art. 2 Abs. 2) 

Liste der Risikoländer und -regionen 

1. Deutschland (inkl. Luftverkehr) 
2. Frankreich (inkl. Luftverkehr) 
3. Italien (inkl. Luftverkehr) 
4. Österreich (inkl. Luftverkehr) 
5. Spanien (ab 19. März 2020, 00:00 Uhr, Luftverkehr) 
6. Alle Staaten ausserhalb des Schengen-Raumes (ab 21. März 2020, 

00:00 Uhr) 
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II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 22. März 2020 in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Mauro Pedrazzini 
Regierungsrat 
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